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Forum D 

Entwicklungen und Reformvorschläge 
– Diskussionsbeitrag Nr. 23/2015 – 

05.07.2015 

„Hessisches Budget für Arbeit! Aber wie?“ 

von Erster Beigeordneter Dr. Andreas Jürgens, LWV-Hessen 

 

I. Einleitung1 

Hinter dem Begriff „Budget für Arbeit“ ver-
bergen sich verschiedene Modelle die eines 
gemeinsam haben: sie sollen behinderten 
Menschen, die in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM) beschäftigt sind 
oder ohne das Budget für Arbeit in einer sol-
chen aufgenommen würden, durch finanziel-
le Unterstützung eine Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Warum denken wir über ein Budget für Ar-
beit nach? Dafür sprechen verschiedene In-
teressenlagen: 

1. Die betroffenen behinderten Menschen 
sollen dabei unterstützt werden, statt in 
der Sonderwelt WfbM eine Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu finden, d. h. gemeinsam mit nicht be-
hinderten Menschen in regulären Be-
trieben. Mit einem ordentlichen Arbeits-
vertrag mit den gleichen Rechten und 
Pflichten wie bei anderen Arbeitneh-
mern, zu einem Einkommen, das dem 
Entgelt der anderen Kollegen entspricht. 

                                                 
1 Der Beitrag beruht auf einem Vortrag am 
23.04.2015 in Marburg/Lahn. 

Sie werden damit in aller Regel zugleich 
unabhängig von Sozialhilfeleistungen 
und können ihren Lebensunterhalt ei-
genständig bestreiten. 

2. Die Arbeitgeber, die durch den Zu-
schuss des Budgets für Arbeit auch 
Personen in ihren Betrieben wirtschaft-
lich einsetzen können, bei denen es oh-
ne diesen Zuschuss schwierig bis un-
möglich wäre. Im Zuge des Fachkräfte- 
und allgemeinen Arbeitskräftemangels 
könnte großes Interesse daran beste-
hen, möglichst viele Menschen zu befä-
higen, auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig zu sein. Dafür brauchen wir 
nicht nur Menschen mit hohen oder 
höchsten Qualifikationen. Wenn dem 
Fachkräftemangel durch Höherqualifi-
kation begegnet werden soll, macht je-
der Aufstieg in der Qualifikation unten 
Platz für weniger qualifizierte Menschen. 
Das erleichtert auch die Beschäftigung 
vieler behinderter Menschen. 

3. Der Sozialhilfeträger – in Hessen der 
Landeswohlfahrtsverband (LWV) – kann 
damit die engen Grenzen der gesetzli-
chen Vorgaben des Sozialgesetzbuch 
(SGB) XII kreativ gestalten. Nach § 54 
SGB XII i. V. m. § 41 SGB IX ist der So-
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zialhilfeträger für die Finanzierung der 
Beschäftigung im Arbeitsbereich einer 
anerkannten WfbM zuständig für dieje-
nigen Leistungsberechtigten, die keinen 
anderen Kostenträger haben. Es geht 
dabei um Personen, bei denen eine Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt wegen Art oder Schwere der 
Behinderung nicht, noch nicht oder noch 
nicht wieder in Betracht kommen und 
die in der Lage sind, wenigstens ein 
Mindestmaß an wirtschaftlich verwertba-
rer Arbeitsleistung zu erbringen. Sie gel-
ten als dauerhaft voll erwerbsgemindert, 
also erwerbsunfähig. Für die Förderung 
der Beschäftigung von erwerbsfähigen 
behinderten Menschen auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt sind andere Sozial-
leistungsträger, insbesondere die Bun-
desagentur für Arbeit und die Renten-
versicherungsträger, sowie das Integra-
tionsamt zuständig. 

II. Anforderungen an ein Budget für Ar-
beit aus Sicht des Sozialhilfeträgers 

Für die Sozialhilfeträger kommt eine Förde-
rung von Beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt nur in Betracht, wenn an-
sonsten eine Beschäftigung in einer WfbM 
gezahlt werden müsste. Daher beschränkt 
sich die Zielgruppe bei einem Budget für Ar-
beit tatsächlich auf diesen Personenkreis. 
Gelegentlich geäußerte Wünsche, dass das 
Budget für Arbeit auch für andere Personen 
gelten soll, müssten sich nach der heutigen 
Rechtslage an andere Träger richten. 

Für den Sozialhilfeträger gibt es aber noch 
eine weitere Leitplanke: das Budget für Ar-
beit darf jedenfalls nicht teurer sein, mög-
lichst sogar preiswerter, als ein Werkstatt-
platz. Wenn eine freiwillige Sozialhilfeleis-
tung wie das Budget für Arbeit erbracht wer-
den soll, geht dies nur, wenn dadurch ande-

re Ausgaben in gleicher Höhe oder gar da-
rüber hinaus erspart werden. 

Für den LWV Hessen können daher zwei 
grundlegende Bedingungen für ein Budget 
für Arbeit bereits festgehalten werden: es 
geht um den Personenkreis der werkstatt-
berechtigten Menschen und kann nicht mehr 
Leistungen umfassen, als beim alternativen 
Werkstattbesuch ausgegeben werden müss-
ten. 

Die Werkstätten für behinderte Menschen 
als Einrichtung zur Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben haben nach 
§ 136 SGB IX den Auftrag, behinderten 
Menschen eine angemessene berufliche Bil-
dung und eine Beschäftigung anzubieten 
und Ihnen zu ermöglichen, ihre Leistungs- 
oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwi-
ckeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen. 
„Sie fördert den Übergang geeigneter Per-
sonen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
durch geeignete Maßnahmen“ (§ 136 Abs. 1 
Satz 3 SGB IX). Dieser gesetzlichen Ver-
pflichtung nachzukommen wird den Werk-
stätten durch ein Budget für Arbeit vermut-
lich erleichtert. 

III. Entwicklung in Hessen 

Dem gesetzlichen Auftrag haben sich die 
Träger der hessischen WfbM und der LWV 
Hessen bereits in den 1990iger Jahren ge-
stellt. Mit dem damaligen Hessischen Kon-
zeptionspapier zur Schaffung und Finanzie-
rung von Arbeits-, Ausbildungs- und Be-
schäftigungsplätzen außerhalb von Werk-
stätten für Behinderte, wie sie damals be-
zeichnet wurden, wurde ein innovativer An-
satz verfolgt, der sich durchaus bewährt hat. 

Parallel dazu hat der LWV Hessen den 
Werkstätten, die sich diesem Auftrag im be-
sonderen Maße stellen wollten, zusätzliches 
Personal – Fachkräfte für berufliche Integra-
tion (FBI) – finanziert, welches sich mit die-
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sem Themenfeld schwerpunktmäßig be-
schäftigt hat. 

Um die Grundlagen für die Arbeit zu aktuali-
sieren, hat eine Arbeitsgruppe ein Nachfol-
gepapier zu dem bereits zitierten Hessischen 
Konzeptionspapier erarbeitet, das als Hessi-
sches Übergangspapier – kurz HÜP genannt 
– bekannt ist. Ein zentraler Punkt bei der 
Überarbeitung war bei den Betriebsintegrier-
ten Beschäftigungsplätzen, wie die früheren 
„Außenarbeitsplätze“ jetzt heißen, den indi-
viduellen Bedarf des behinderten Menschen 
stärker in den Mittelpunkt zu rücken. 

Parallel dazu wurde zwischen der Liga der 
Freien Wohlfahrtspflege in Hessen, den Ver-
bänden privater Träger in Hessen und dem 
LWV Hessen eine Rahmenzielvereinbarung 
über den Ausbau von Betriebsintegrierten 
Beschäftigungsplätzen – kurz BiB genannt – 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 
31. Dezember 2016 abgeschlossen. Ziel da-
bei ist es, die Betriebsintegrierten Beschäfti-
gungsplätze von 600 wie zu Beginn dieser 
Laufzeit auf 1200 bis zum Ende der Laufzeit 
zu verdoppeln. Dabei sind die Personen auf 
den BiB weiterhin Mitarbeiter der Werkstatt 
zu den Bedingungen der Werkstattmitarbei-
ter. Die Idee ist allerdings, dass bei einer 
entsprechenden Eignung auch ein Übergang 
in den Betrieb erfolgt, bei dem die BiBs ein-
gerichtet sind. 

Nach zwei Jahren kann festgestellt werden, 
dass die Zahl der 600 BiB im Vergleich zum 
Beginn des Abschlusses der Rahmenziel-
vereinbarung um nahezu 50 % auf 887 BiB 
zum 31. Dezember 2014 gesteigert werden 
konnte. Bei mehr als 16.500 Personen, die in 
Kostenträgerschaft des LWV Hessen in hes-
sischen Werkstätten für behinderte Men-
schen beschäftigt sind, eine beachtliche 
Zahl. 

Dies ist ein Erfolg für jede einzelne Person, 
die die Chance erhält, sich auf einem BiB zu 
profilieren, und ggf. den Schritt schafft, ein 

sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt einzugehen. Auch bei diesem 
Ziel, das dem in 2013 verabschiedeten Leit-
bild Inklusion entspricht, konnte bezogen auf 
die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit 
des LWV Hessen eine kontinuierliche Stei-
gerung in den letzten fünf Jahren festgestellt 
werden. 

Waren es in 2010 noch 21 Personen, konn-
ten in 2011 bereits 23 Personen den Wech-
sel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis vollziehen. In 2012 und 
2013 haben jeweils 28 Personen diesen 
Schritt geschafft, wobei im Jahr 2014 wiede-
rum eine Steigerung auf 35 Personen fest-
zustellen war. 

Hinzu kommen noch die Personen, die den 
Wechsel vollziehen und in Kostenträger-
schaft z. B. der Bundesagentur für Arbeit, 
der Deutschen Rentenversicherung oder an-
derer außerhessischer Sozialhilfeträger ste-
hen. Bezogen auf die Jahre 2012 und 2013 
sind die Vermittlungen in Ihrer Gesamtheit 
über alle Kostenträger hinweg von 37 im 
Jahr 2012 auf 48 in 2013 gestiegen. 

Auch in das seit 2014 geltende Hessische 
Perspektivprogramm zur Verbesserung der 
Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter 
Menschen – kurz HePAS – konnte die För-
derung beim Übergang von einer Werkstatt 
in ein sozialversicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis aufgenommen wer-
den. 

Für diese Personen gilt: sie konnten ohne 
zusätzliches Budget für Arbeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt tätig werden. Sie le-
ben derzeit unabhängig von Hilfe zum Le-
bensunterhalt und von Eingliederungshilfe. 
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IV. Ausgestaltung eines Budget für Ar-
beit 

Wir müssten ein Budget für Arbeit so gestal-
ten, dass wir die bisherigen Erfolge noch 
steigern können, ohne reine Mitnahmeeffek-
te zu erzielen. Bei der Ausgestaltung sind 
eine Reihe von Aspekten zu beachten, die 
ich im Folgenden skizzieren möchte. 

1. Perspektive der Betroffenen 

Da ist zunächst einmal die Sicht des betrof-
fenen behinderten Menschen: Er wird einer 
Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nachgehen und dazu einen Arbeitsvertrag 
abschließen. Dies bedeutet eine rechtliche 
Gleichstellung mit anderen Arbeitnehmern 
statt der besonderen Rechtsstellung der 
Werkstattmitarbeiter, die nach wie vor nicht 
als Arbeitnehmer gelten. 

Die Arbeit wird es ermöglichen, ein möglichst 
selbständiges Leben zu führen und den ei-
genen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften 
sicherzustellen. Dies führt zu mehr Selbst-
bestimmung und Selbstbestätigung. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat 
festgestellt, dass bei den Personen, die über 
das dortige Budget für Arbeit den Übergang 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschafft 
haben, wohl auch der Unterstützungsbedarf 
im Bereich Wohnen sinkt. Wer mehr Selbst-
ständigkeit im Bereich Arbeit erfährt, findet 
sich auch in anderen Lebensbereichen bes-
ser zurecht und braucht hierbei weniger Un-
terstützung. Für die betroffenen Menschen 
ein Zugewinn an Selbstbestimmung. Für den 
Kostenträger eine zusätzliche Entlastung. 

2. Art der Leistungserbringung 

Diesem Ansatz der Normalisierung muss 
auch die technische Umsetzung folgen. Das 
Budget für Arbeit kann daher nicht nach dem 
Prinzip erbracht werden, wie es vom persön-
lichen Budget in anderen Leistungsberei-

chen bekannt ist. Das persönliche Budget 
bedeutet, dass der Betroffene Geld erhält, 
mit dem er sich soziale Dienstleistungen – 
z. B. im betreuten Wohnen – am Markt ei-
genständig beschaffen kann. Das Arbeits-
verhältnis ist aber dadurch gekennzeichnet, 
dass der Arbeitnehmer Arbeitszeit und Ar-
beitsleistung schuldet, der Arbeitgeber das 
entsprechende Entgelt. Dazu würde es nicht 
passen, wenn der (behinderte) Arbeitnehmer 
den Arbeitgeber dafür bezahlt, dass dieser 
ihn beschäftigen und bezahlen kann. Das 
Budget für Arbeit sollte daher als Lohnkos-
tenzuschuss an den Arbeitgeber als direkte 
Leistung ausgestaltet sein und nicht im 
„Umweg“ über den Leistungsberechtigten 
erbracht werden. 

3. Absicherung der Altersversorgung 

Aus Sicht der Betroffenen ist ein weiterer 
Aspekt von Bedeutung. Bei der Beschäfti-
gung in einer WfbM werden aus Bundesmit-
teln Rentenversicherungsbeiträge geleistet, 
die den Betroffenen eine Erwerbsminde-
rungsrente nach 20 Jahren aufgrund von 
Beiträgen in Höhe von 80 % eines Durch-
schnittsbeitrags gewährleisten. Bei einer Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt werden Rentenversicherungsbeiträge 
nach dem realen Einkommen berechnet, das 
beim Budget für Arbeit in den meisten Fällen 
deutlich darunter liegen wird, vermutlich eher 
in der Nähe des Mindestlohns. 

Für diejenigen, die bereits eine Rente bezie-
hen oder kurz davor sind, ist daher ein 
Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht sehr attraktiv. In Betracht kommen da-
her vor allem Personen, die unmittelbar vor 
Aufnahme in eine Werkstatt stehen oder erst 
relativ kurze Zeit dabei sind. 

4. Rückkehrrecht 

Auch für diese Personen, so zeigen es auch 
die Regelungen in anderen Bundesländern, 
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ist es unerlässlich, den betroffenen Perso-
nen ein uneingeschränktes Rückkehrrecht in 
die Werkstatt für behinderte Menschen ein-
zuräumen, sofern die Tätigkeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt nicht weiter auf-
rechterhalten werden kann. In diesem Falle 
müssten die bereits erworbenen Anwart-
schaften, die aus früheren Beschäftigungs-
zeiten in der WfbM herrühren, wieder aufle-
ben. 

Die betroffenen Personen können weiterhin 
als dauerhaft voll erwerbsgemindert gelten, 
da sie nur mit diesem Lohnkostenzuschuss 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis eingehen können. 

Daraus abgeleitet die nicht minder bedeut-
same Frage, welche Folgen sich bzgl. der 
rentenversicherungsrechtlichen Ansprüche 
mit dem Wechsel aus der Werkstatt auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt ergeben? Diese 
Fragen müssen geklärt werden. 

5. Finanzielle Ausgestaltung 

Aus Sicht des Sozialhilfeträgers ist die finan-
zielle Ausgestaltung eines Budgets für Arbeit 
von Bedeutung. Wie hoch soll ein Zuschuss 
sein, welchen Anteil sollen die Arbeitgeber 
übernehmen, wie kann erreicht werden, dass 
v. a. die Personen profitieren, die ansonsten 
keine oder kaum Aussichten haben. Es soll 
schließlich so ausgestaltet sein, dass poten-
tielle Arbeitgeber mit den finanziellen Kondi-
tionen eine Perspektive für behinderte Men-
schen bieten können. In den meisten Län-
dern, in denen ein Budget für Arbeit existiert, 
wird ein Zuschuss von bis zu 70 % des 
Arbeitgeberbruttos geleistet, höchstens je-
doch der im Falle einer WfbM-Beschäftigung 
zu zahlende Betrag. 

Auch kommt es entscheidend darauf an, ob 
neben Eingliederungshilfemitteln des Sozial-
hilfeträgers auch ergänzende Mittel des In-
tegrationsamtes aus der Ausgleichsabgabe 
eingesetzt werden können. Das Integrati-

onsamt leistet bisher einen nicht unerhebli-
chen Beitrag an finanziellen Leistungen an 
den Arbeitgeber, wenn dieser einen schwer-
behinderten Menschen – gerade im An-
schluss an Beschäftigung in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen – beschäftigt. Die-
se sollten Bestandteil eines Budgets für Ar-
beit sein. Dies muss mit dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration ab-
gestimmt werden, bei dem die Fachaufsicht 
für das Integrationsamt liegt. Wichtig ist auch 
die Frage, inwieweit ein Integrationsfach-
dienst die Begleitung am Arbeitsplatz sicher-
stellen kann, um den Wechsel aus der 
Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
für den behinderten Menschen und für den 
Arbeitgeber erfolgreich zu gestalten. 

V. Fazit 

Von der Klärung dieser und einiger weiterer 
Fragen wird abhängen, ob und wie ggf. ein 
Hessisches Budget für Arbeit zu verwirkli-
chen ist. Entscheidend ist dabei der weitere 
Verlauf der geplanten Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe. Es bleibt zu hoffen, dass 
bei einem zukünftigen Bundesteilhabegesetz 
verstärkt die Personenzentrierung in den 
Blick genommen wird, die zumindest nach 
dem jetzigen Stand der Diskussion auch das 
Budget für Arbeit als eine mögliche Alternati-
ve zur Werkstattbeschäftigung vorsieht. 

Dies ist wiederum ein weiterer Schritt zur 
Umsetzung der Vorgaben des Artikel 27 UN-
Behindertenrechtskonvention und des Leit-
bildes Inklusion des LWV Hessen. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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